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I.

In  den letzten  .Jahrzehnten rückten die Fragen des Ehegattenerbrechts 
fast überall in den Vordergrund. Es g ibt vielleicht gar keine sich mit den 
Fragen des E rbrechts befassende Abhandlung oder M onographie, die 
diesen Fragen keine Aufm erksam keit widmen würde, und ebenso gibt 
es keine Reform oder Reform sbestrebung auf dem Gebiet des E rbrechts, 
die an der erbrechtlichen Rechtsstellung des E hegatten  nichts ändern 
würde oder ändern  wollte, die in dieser H insicht nicht einen — in den 
meisten Fällen bedeutenden — S chritt vorw ärts tun  wollte.

Einerseits die bereits verw irklichten Reform en des Erbrechts, a n 
dererseits aber die im Gange befindlichen K odifikationsarbeiten, sowie 
auch die au f dem Feld der Rechtswissenschaft in breitem  K reis herr
schenden Anschauungen bringen, man könnte sagen überall in Europa, 
den Anspruch au f eine Günstigergestaltung der erbrechtlichen R ech ts
stellung des überlebenden Ehegatten zum Ausdruck.

Die Tendenz zur S tärkung und Verbesserung der erbrechtlichen 
R echtsstellung des Ehegatten, die nicht selten auch darau f Anspruch e r
hebt, daß un ter säm tlichen Erben des Erblassers dem E hegatten  die gün
stigste Rechtsstellung gesichert werden sollte, s teh t allem Anschein 
nach m it der Änderung in W iderspruch, die in der S tab ilitä t der Eheban
den, es wäre vielleicht besser zu sagen in deren Lockerung, in den ver
gangenen Jahrzehn ten  vor sich ging und auch heute noch vor sich geht. 
Es mag paradox anm uten, daß während eine der H auptproblem e des 
Fam ilienrechts heutzutage eben die stürm ische Zunahm e der Zahl der 
Ehescheidungen, sowie der Zerfall der Ehebande und der durch diese 
Bande zusam m engehaltencn Fam ilien auch ohne gerichtliche E he
scheidung ist — m an könnte sagen die Verm inderung der rechtljchen 
und gesellschaftlichen Bedeutung der Ehe im Vergleich zu deren früheren 
Bedeutung -  das E rbrecht, die erbrechtliche Rechtstellung gerade des 
Ehegatten  im Vergleich zu den früheren bedeutend verbessern will. 
Und dies tu t  es vor allem von der Überzeugung, daß in der heutigen 
Gesellschaft, unter Beachtung der heutigen Fam ilienverhältnisse, der 
Ehegatte, beziehungsweise der überlebende E hegatte  der dem Erblasser 
nächststehende Angehörige ist.



Dieses Paradox entgeht aber im allgemeinen doch der Aufmerksam
keit der Pfleger und K odifikatoren des Erbrechts. Die Mehrheit von ihnen 
zieht -  zweifelsohne etwas einseitig -  bloß jene Änderungen der Fam i
lien- und Eigentum sverhältnisse im B etracht, die in der heutigen Gesell
schaft, tatsächlich die Günstigergestaltung des Ehegattenerbrechte be
gründen.

Tn diesem Zusam m enhang verdient un ter den Änderungen der Fam i
lienverhältnisse vor allem die Änderung der S truk tu r und der Lebens
weise der Fam ilie und besonders die der E hegatten, vor allem aber der 
Ehefrau, in dieser der S truk tu r und Lebensweise nach veränderten Fam i
lie zufallende Rolle erw ähnt zu werden. U nter den Änderungen der Eigen
tum sverhältnisse sollen die Änderungen der Produktions- sowie der 
V erbraucherstruktur hervorgehoben werden, und parallel dam it die 
\  eränderungen in der Zusammensetzung der Nachlaßvermögensgegen
stände, und zwar so, daß innerhalb derselben, oder zum indest inner
halb der überwiegenden M ehrheit derselben, die zur früheren Lebens
führung nötigen, das Verbleiben in der früheren Eingebung ermög
lichenden Vermögensgegenstände sowohl mengenmäßig, als auch dem 
W ert nach — das Verhältnis zum W ert des vollen Nachlasses m itver
standen — bedeutend zugenommen haben.

Dadurch, daß die K leinfam ilien allgemein geworden sind, schwächt 
sich sinngem äß die Erbberechtigung der ferneren, ja  sogar der gar nicht 
m ehr so fernen B lutsverw andten weiter, daneben aber muß, infolge 
der in der Lebensweise und Lebensführung eingetretenen Änderung, das 
E rb rech t des überlebenden Ehegatten  — wenigstens dort, wo der Ü ber
lebende m it dem Erblasser eine längere Zeit hindurch zusammen lebte 
— , auch innerhalb der K leinfam ilien gestärk t werden.

Das ist einerseits durch die Änderung begründet, die in der Lebens
führung der Fam ilien dadurch eingetreten ist, daß auch die E hegattin  
in breitem  Kreis erw erbstätig wurde. Daneben kann auch die in den 
Eigentum sverhältnissen, besonders in den Gegenständen des Eigen
tum s und in der A rt ihrer Erwerbung eingetretene Änderung nicht außer 
Acht gelassen werden, als deren Folge ein bedeutender Teil der heutigen 
Nachlassensehaften kein Vermögen über mehrere Generationen ist, in 
der Mehrzahl auch kein geerbtes Vermögen repräsentieren, sondern eben 
ein Vermögen, das der Erblasser selbst erworben oder zum indest selbst 
verm ehrt ha t, gewöhnlich durch M itwirkung eben des Ehegatten. Es 
ist aber andererseits auch dadurch begründet, daß das Allgemeinwerden 
der Kleinfamilien, betreffend die Zusamm ensetzung und die Lebensart 
der Fam ilien, sinngemäß nach sich zieht, daß das erwachsene Kind seine 
bisherige Fam ilie verläßt, wodurch die aus den E ltern  und den Kindern 
bestehende Kleinfamilie, m indestens was die effektive Lage betrifft, zu 
einer bloß aus den beiden Ehegatten  bestehenden Kleinfamilie zusam m en
schrum pft. Das bedeutet aber auch, daß die Ehegatten  in gesteigertem Maß 
aufeinander, und so au f die U nterstü tzung der anderen Ehehälfte ange
wiesen sind. Die Bedeutung dieser Änderung wird durch die in den letz
ten .Jahrzehnten zu verzeichnende Verlängerung des durchschnittlichen
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Lebensalters und  als deren Gegenpol durch jenen U m stand, daß die 
K inder in im m er jüngerem  A lter selbständig werden, das E lternhaus 
verlassen und  eine Fam ilie gründen, nu r noch größer.

Als R esultate  dieser beiden Faktoren  ergibt sich, daß die K inder 
eher bei der Anbahnung ihrer selbstständigen Lebensführung, bei der 
Gründung der neuen Fam ilie au f die U nterstü tzung der E ltern  ange
wiesen sind — diese U nterstü tzung  wird ihnen, wenn die E ltern  in der 
Lage sind diese zu gewähren, m eistens auch zuteil. Bei Anfall der v ä te r
lichen oder m ütterlichen E rbschaft ist aber ih r Lebenslauf bereits g la tt 
und  sie sind au f diese Erbschaft weniger angewiesen, als der den längeren 
A bschnitt seines Lebens schon größtenteils nur m it dem Erblasser ver
brachte, durch dessen Tod alleingebliebene, überlebende Ehegatte . 
Angesichts der bereits erw ähnten Änderung der üblichen G egenstän
de der N achlassenschaft wird die Angewiesenheit des E hegatten  au f die
selben auch dadurch nicht wesentlich verm indert, daß die Selbsterhal
tung der W itwen in im m er steigendem  Maße durch Sozialversiche- 
rungszuteihingen (Altersrente, W itwenrente), und bei einzelnen Ge
sellschaftsschichten auch die zugunsten des Ehegatten  geschlossenen 
Lebensversicherungen, erleichtert wird.

Es zeugt von dem die erbrechtliche Rechtstellung des überlebenden 
E hegatten  zu stärken beabsichtigenden gesellschaftlichen A nspruch 
auch der in den Testam enten, m an könnte sagen weltw eit zum Ausdruck 
gelangende Wille der Erblasser. Dieser Erblasserwille w ünscht aber offen
sichtlich bloß den bis zum Tode des Erblassers m it ihm zusam m en le
benden, mehr oder minder in  ungestörter Ehe zusam m en lebenden 
E hegatten  eine zusätzliche Zuteilung oder überhaup t eine Zuteilung zu
kom m en zu lassen.

I I
Die Fragen des Ehegattenerbrechts beschäftigten auch die unga

rischen Gesetzgeber und die ungarische Rechtswissenschaft, sie wählten, 
aber bei der Regelung des Ehegattenerbrechts einen von den anderen 
sozialistischen Rechtssystem en und auch von den kapitalistischen R echts
system en abweichenden, von einer konservativeren Rechtsanschauung 
sprechenden Weg. Aber durch diese Abweichungen nahm en, tro tz  der 
konservativeren rechtlichen M ittel, — und es ist vielleicht richtig , dies 
gleich schon zu Beginn zu betonen -  die Normen des ungarischen E he
gattenerbrechts bloß einen anderen Character an, ohne daß durch  das 
E ndresu ltat dieser an sich anders gearteten Regelung, dem überlebenden 
E hegatten  eine nachteiligere oder gar vorteilhaftere Rechtsstellung zu
gesichert wurden wäre.

Diese Abhandlung hat sich zum Ziele gesetzt diese anders gearteten 
Norm en des ungarischen Ehegattenerbrechts, den geschichtlich-gesell
schaftlichen H intergrund derselben und die in diesen in  den letzten  
Jahrzehn ten  eingetretenen Änderungen bekannt zu machen.

Das ungarische Erbrecht im allgemeinen und  auch die ungarische 
Ehegattenerbfolge weist deshalb eine von den Lösungen anderer Rechte-
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systèm e grundlegend abweichende Lösung auf, weil bei der Neurege
lung des E rbrechts das Festhalten  an  den Traditionen des früheren E rb 
rechts stärker war, als in den anderen Ländern. In  diesem Festhalten 
an  den alten T raditionen — und das verdient unbedingt erwähnt zu 
werden -  kam die Treue zu der durch die b reiten  Massen des Volkes ak 
zeptierte, befolgte und in überwiegendem Teil gebilligte Erbfolge und 
erbrechtlichen In stitu tionen  zum Ausdruck.

F ür das ungarische Erbrecht im allgemeinen und in noch stärkerem  
Maße für das ungarische Ehegattenerbrecht ist einerseits die Bestrebung 
charakteristisch, die traditionellen, nicht selten in die feudale Vergangen
heit zurückgreifenden rechtlichen Lösungen und Rechtsinstitutionen, 
wenn auch nicht in unveränderter Form, jedoch in ihren Grundgedanken 
zu befolgen, andererseits das Bestreben, den durch die heutigen gesell
schaftlichen und wirtschftlichen Verhältnisse, insbesondere durch die 
Änderungen der Eigentum s- und Fam ilienverhältnisse erweckten neuen 
A nsprüchen mehr oder m inder zu entsprechen.

Tn der Erbfolgeordnung, die das ungarische R echt von der Ver
gangenheit ererbte, die aber unverändert erhalten geblieben ist, 
herrschte — im ( Jegensatz zu zahlreichen anderen zeitgenössischen Rechten 
-  noch die Anschauung, daß das Erbrecht der Kinder, der Abkömm
linge des Erblassers, ih r Recht auf das Erbverm ögen, dem des Ehegatten 
vorangeht, daß also das Kind dem Erblasser näher steh t, als der Ehe
gatte , fernerdaß  der E hegatte  auch in Erm angelung von Nachkom m ener
ben aus dem Vermögen, das dem Erblasser von Blutsverwandten durch 
Erbfolge oder sonst unentgeltlich zugefallen ist, n icht erben kann. Dieses 
\  ermögen m ußte näm lich auf die Linie des Erwerbers, in Ermangelung 
näherer B lutsverw andten auf den au f dieser L inie am  Leben befind
lichen noch so fernen B lutsverw andten rückfallen (sogenannte R ück
fallerbfolge).

Die den G atten auch nach seinem Tod seiner überlebenden Ehefrau 
gegenüber belastende E rhaltungspflicht w ar aber stärker als das E rb 
recht der Abkömmlinge und der sogenanntenRückfallerben. Dieser U n ter
halt wurde grundlegend durch den Nachlaß des verstorbenen Ehegatten 
belastenden Nießbrauch der verwitweten Ehefrau gesichert. Der N ieß
brauch der W itwe war deshalb eine w eitverbreitete In stitu tion  des un 
garischen Erbrechts. Neben Abkömmlingen war in der gesetzlichen E rb 
folge das die einzige Form  der Ehegattenerbfolge, und das war es, das 
dem überlebenden Ehegatten bei der Rückfallerbfolge am Rückfallerb
gu t zufiel, wenn Aszendenten oder Seitenverw andten vorhanden waren.

Daraus aber, daß der N ießbrauch einen U nterhaltscharakter hatte, 
folgte es, daß derselbe nur die verwitwete Ehefrau betraf, nicht aber 
den G atten  dem ein U nterhalt von seiner Frau nicht zugefallen wäre. 
Durch eine neue Eheschließung der W itwe hörte ferner der Nießbrauch 
auf, da durch diese auch die U nterhaltspflicht des G atten aufgehört 
hätte . Den Abkömmlingen stand  schließlich die M öglichkeit often zu 
beantragen, daß der der \Y itwe über den vollen Nachlaß zustehende 
Nießbrauch eingeschränkt werde, so jedoch, daß aus dem verbliebenen
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Teil die W ohnung der W itwe und ihr standesgem äßer U n terha lt gesichert 
werden kann.

W as aber die Eigentum serbfolge des überlebenden E hegatten  be
triff t — und in dieser Beziehung ha tten  der G atte  und die Ehefrau 
gleiche R echte — war eben infolge der Rückfallerbfolge charakteris
tisch, daß diese durch das H erstam m en des Vermögens determ iniert 
war. W ährend nämlich das Rückfallgut, und  un ter diesen Begriff ge
hörte auch das anstelle des Rückfallguts getretene, für dessen Gegen
wert erworbene, und  wenn im Nachlaß auch sonstiges Vermögen exi
stierte , auch das verbrauchte Rückfallgut, au f die Linie des Erwerbers 
zurückfiel, erbte alles, was kein solches Vermögen war, näm lich das 
sogenannte Errungenschaftsgut, der überlebende E hegatte  neben As
zendenten und Seitenverw andten, allein.

Diese Normen wurden bereits vor dem Beginn der K odifikations
vorarbeiten des Ungarischen Zivilgesetzbuches (UZGB) vom Jah re  1959 
gemäß den U ntenstehenden modifiziert:

«,) Infolge der in der Verfassung der U ngarischen Volksrepublik 
vom Ja h re  1949 erk lärten  Gleichberechtigung der E hegatten  wurde 
das N ießbrauchrecht doppelseitig und be tra f sowohl den überlebenden 
G atten, als auch die Ehefrau.

b)  Als Ergebnis der in den gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ver
hältnissen eingetretenen Änderungen wurde der U n terhaltscharak ter 
des N ießbrauchs des Ehegatten  durch einen anderen Bestim mungs
charakter abgelöst, nam entlich daß der Nießbrauch die Befriedigung des 
E hegatten  auf unverändertem  Niveau sicherstellt, aber so, daß bei der 
Festlegung seiner Bedürfnisse auch das Ergebnis der Arbeit des über
lebenden E hegatten  in B etrach t gezogen wurde.

c)  E ntsprechend den Änderungen der Fam ilienverhältnisse wurde das 
gesetzliche Erbrecht der Seitenverwandten im allgemeinen, so auch das 
E rb rech t der Rückfallerben, das gegenüber dem überlebenden Ehegatten  
geltend gem acht werden konnte, au f die der Parentel der E ltern  und 
Großeltern angehörenden Seitenverw andten beschränkt.

I I I
Nach in diesen wesentlichen Fragen bereits verw irklichten Refor

men m ußten zuerst die Vorbereiter, beziehungweise die Schaffer des UZGB 
von 1959, und dann, in einem Teil der Fragen, auch die V orbereiter und 
Schaffer der Novelle des UZGB vom Jah re  1977 in einigen bedeutsam en 
Fragen entscheiden, die als Folge der bedeutend veränderten E igentum s
verhältnisse und der, wenn auch nicht in dem Maße, jedoch nicht unbe
deutend veränderten  Fam ilienverhältnisse in den V ordergrund tra ten . 
U nd zwar:

a) soll der N ießbrauch (nunm ehr zugunsten des G atten und der 
Ehefrau) überhaupt erhalten bleiben und wenn ja, in einem dem früheren 
ähnlich breiten Umfang, — soll die frühere Regel unseres Rechts e r
halten bleiben, daß neben den Abkömmlingen der überlebende E hegatte  
bloß N ießbrauch erb t, den aber hinsichtlich des vollen Nachlasses -  es
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sei denn die Abkömmlinge beantragen die Beschränkung des Nießbrauchs, 
oder sollen die früheren Vorschriften durch eine neue Norm abgelöst 
werden, dergemäß der überlebende Ehegatte auch neben Abkömmlingen 
als Eigentumserbe erbt, oder soll eventuell eine Kombination des Nieß
brauchs und der Eigentumserbfolge geschaffen werden;

b )  ob der überlebende Ehegatte das Vermögen mit den Aszendenten 
und den Seitenverwandten — nunmehr aber einem viel engeren Kreis 
derselben — im Sinne der alten Traditionen, nach wie vor der Herkunft 
nach teilen soll, das heißt, ob die Rückfallerbfolge zweifellos feudalen 
Ursprungs erhalten bleiben soll oder nicht.

Das UZGB vom Jah re  1959 wies, wenigstens was die gesetzliche 
Erbfolge anbelangt, eine ziemlich starke  A nhänglichkeit zu den T radi
tionen. zum Gewöhnten, zu den bisher befolgten R echtsinstitutionen 
auf. Das mag seinen Grund auch darin  haben, daß sieh ein S tandpunkt 
herausgebildet hatte, gemäß dessen das E rbrecht unter den soziali
stischen Gesellsehaftsverhältnissen dadurch völlig anders wird, daß sich 
die Antwort au f die Frage „was wird geerb t”, das heißt der Kreis des 
erbbaren Vermögens, durch die Vergesellschaft!ichung der wichtigen 
Produktionsm ittel völlig anders gestaltete, wodurch der Frage: „wer 
e rb t” , das heißt der Erbfolgeordnung sekundäre B edeutung beigemessen 
werden konnte. Zur Zeit der Schaffung des UZGB schien es übrigens, neben 
der bezüglich der ersten  Frage eingetretenen Änderung, in einzelnen 
Beziehungen auch in politischer H insicht ratsam , die Bevölkerung der 
befolgten und für richtig  em pfundenen Erbfolgeordnung nicht zu be
rauben.

Die frühere Erbfolgeordnung blieb aber im UZGB von 1959 tro tz 
dem nich t in jeder Beziehung unverändert.

a)  U nverändert blieb — obwohl ihre R ichtigkeit schon während 
der K odifikationsvorarbeiten  im Jah re  1959 s ta rk  bezweifelt wurde -- 
daß die Abkömmlinge und  der überlebende E hegatte  in der gesetzlichen 
Erbfolge den Nachlaß derweise teilten, daß die Abkömmlinge das Eigen
tum , der überlebende Fhegatte aber den N ießbrauch des vollen N ach
lasses erbten, so aber, das die Abkömmlinge die Beschränkung des N ieß
brauchs beantragen konnten. U nverändert blieb ferner, daß den über
lebenden E hegatten  das N ießbrauchrecht auch über das seitens der 
Aszendenten und  Seitenverw andten entsprechend der gesetzlichen E rb
folge geerbten Vermögen betraf, so, daß dessen Beschränkung seitens 
der Aszendenten und  der Seitenverw andten nicht beantragt werden 
konnte. Und obwohl der frühere U nterhaltscharakter des N ießbrauch
rechts des Ehegatten wesentlich in den H intergrund rückte, blieb — 
gegenüber dem im Zuge der K odifikationsarbeiten aufgetauchten, 
die frühere Regel zu überholen beabsichtigenden S tandpunk t — dem 
U nterhaltscharakter des Ehegatten-N ießbrauchsrechts entspringende 
jene Norm des ungarischen Rechts unverändert, daß das N ießbrauchs
recht des Ehegatten durch eine neue Eheschließung ohne jede A bfin
dung erlosch.
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Gegen die Nießbraucherbfolge des E hegatten, genauer gesagt d a 
gegen, daß er neben Abkömmlingen nur Nießbrauch erb t, wurden bereits 
im Zuge der K odifikationsvorarbeiten  bedeutende A rgum ente vorge
bracht. Der die erbrechtliche Rechtsstellung des überlebenden Ehegatten 
günstiger zu formen beabsichtigende — zweifellos eine M inorität rep rä
sentierende — S tandpunkt betonte, daß neben der grundlegenden Ver
änderung, die in den Eigentum sverhältnissen eingetreten ist, der N ieß
brauch des Ehegatten  bezüglich der Mehrzahl der erbbaren G üter nichts 
anderes bedeutet, als einen Besitz und das N utzungsrecht, demzufolge 
der überlebende Ehegatte, oder zum indest die überlebende Ehefrau in 
eine noch nachteilhaftere Lage versetzt wird, als jene erbrechtliche 
Rechtsstellung ist, die ihr früher durch die bloße N ießbraucherbfolge 
beschieden war — un ter solchen Gesellschaftlichen- und Fam ilien
verhältnissen, die gemäß der V ertreter dieser A nschauung dazu berufen 
waren die erbrechtliche Rechtsstellung des E hegatten  zu verbessern.1 
Deshalb wollten sie den überlebenden Ehegatten auch an dem Eigentum  
beteiligen lassen. Tn der Frage, ob dem überlebenden Ehegatten , neben 
der ihm zugesicherten E igentum squote, auch über die nicht durch ihn 
geerbten E rbgüter, oder über ihren ihrer Bestim m ung nach bezeiehneten 
Teil auch das N ießbrauchrecht zufallen soll, oder eventuell daß die W itwe 
a n s ta tt dem Eigentum  einer bestim m ten Quote, etw a nach M uster des 
Schweizer ZGB, den N ießbrauch des vollen Nachlaßes wählen kann, 
teilten  sich die M einungen auch u n ter denjenigen, die dem E hegatten  
etwas Besseres, einen günstigeren Rechtsstand zusichern wollten.

Die V ertreter des entgegengesetzten, konservativen S tandpunktes, 
oder zum indest mehrere von ihnen hielten, un ter Betonung der ideolo
gisch-politischen Vorteile der A ufrechterhaltung und  W ahrung der 
alten, angewöhnten rechtlichen Regelung, zum Teil offen ausgesagt, 
zum Teil unausgesagt, im wesentlichen nach wie vor das E rbrecht der 
K inder, der Abkömmlinge für stärker und erstrangiger, als das des Ehe
gatten , und erklärten deshalb die Lösung, durch welche das seit .Jahr
hunderten  bestehende R ech t des Kindes au f den elterlichen Nachlaß 
oder zum indest au f das E igentum  desselben, infolge der Beteiligung des 
E hegatten  an dem Eigentum  des Nachlaßvermögens beschränken würde 
und  durch welche, infolge der Eigentum sbeerbung des E hegatten  das 
Vermögen zum Nachteil der K inder „in eine frem de Fam ilie” gelan
gen könnte, für unannehm bar.2

Obwohl aus den K odifikationsvorarbeiten vom Ja h re  J95t> und den 
D ebatten  der Rechtsw issenschaft dieses A rgum ent stärker herauszu
klingen schien, soll schon hier von vorherein beton t werden, daß neben 
der Nießbraucherbfolge des E hegatten  nicht bloß diese, un ter den gegen
wärtigen gesellschaftlichen und w irtschaftlichen Verhältnissen eher 
negativ anm utenden Argum ente sprechen können, beziehungsweise sp re
chen, sondern viel eher jener U m stand, daß in  einem bedeutenden Teil 
der Fälle der N ießbrauchs des vollen Nachlaß Vermögens das Verbleiben 
der überlebenden, alleingebliebenen W itwe in der früheren, in  der Regel 
m it dem verstorbenen G atten  gemeinsam geschaffenen Um gebung und
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die W eiterführung der früheren, gleichfalls mit dem Ehegatten  zusammen 
geschaffenen Lebensform eher zu sichern vermag. Diese positive Seite 
des Ehegattennießbrauchs fü h rt voraussätzlich dazu, daß ein bedeuten
der Teil der Abkömmlinge auch heute noch für natürlich  hält, daß gegen
über dem überlebenden Ehegatten, das heißt demgegenüber, der von 
den E ltern  allein geblieben ist, w ährend seiner oder ihrer Lebzeiten das 
E rbrecht entw eder überhaupt nicht geltend gem acht wird, oder auch als 
T estam enterbe nichts weiteres verlangt, als die mit den N ießbrauch belas
te te  Übergabe des Nachlasses. Und diese positive Seite des E hegattennieß
brauchs ist auch der G rund dafür, daß als dieser N ießbrauch -  wie davon 
noch die Rede sein wird — infolge der zweifellos rechtm äßigen K ritik  
dieser Institu tion , gelegentlich der Revision des UZGB im Jah re  1977 
revidiert worden ist, in korrigierter Form  zwar, aber doch erhalten blieb 
und nicht abgeschafft wurde.

Die unveränderte A ufrechterhaltung jener früheren Norm jedoch, 
gemäß deren das N ießbrauchrecht der W itwe mit seiner neuen Ehe
schließung ohne jedwede A bfindung aufhört, und dam it den Abkömm
lingen gemeinsam erbende, später aber eine neue Ehe schließende Witwe 
au f alle E rbrechte, die ihr hinsichtlich des Vermögens ihres E hegatten  
zustehen mag, verzichten muß, konnte unseres E rachtens durch positiv 
beurteilbare Argumente weder in 1959, noch im Zuge der späteren Re
vision des UZGB u n ters tü tz t werden. Neben dieser Regel ließ dabei auch 
jene Frage nicht lange au f  sich w arten — obwohl wir, es sei hier betont, 
n icht in erster Reihe deshalb entgegengesetzter Meinung sind — ob es 
ähnliche Rechtsfolgen nach sich ziehen soll, wenn die W itwe ohne E he
schließung eine dauernde Lebensgem einschaft eingeht. Und die in der 
D irektive des Obersten Gerichts au f diese Frage erteilte  negative A n t
w ort ist gemäß einer weit verbreiteten, auch unsererseits geteilten 
Anschauung durchaus n icht beruhigend.

b )  Mit wesentlichen Änderungen blieben die Normen der früheren 
Rückfallerbfolge und ihre die Ehegattenerbfolge berührenden Rechts
wirkungen, das heißt die Normen der Erbfolge des überlebenden Ehe
gatten mit den Aszendenten beziehungsweise den Seitenverwandten er
halten.

Erhalten blieb davon, daß das dem Erblasser von den Aszendenten 
(gewöhnlich den Eltern oder Großeltern) zugekommeno Vermögen, ent
sprechend der sich durch zahlreiche Generationen eingebürgerten und in 
den breiten Massen des Volkes für rechtmäßig erachteten Ordnung, auf 
die nunmehr stark eingeengte Linie des Erwerbers zurückfällt, daß also 
dieses Vermögen den Blutsverwandten und nicht den Ehegatten zu
kommt -  belastet jedoch mit dem Nießbrauch des überlebenden Ehe
gatten. Und parallel mit der Aufrechterhaltung dieser alten Regel, die 
vielleicht auch mehr bedeutet als bloße Tradition, blieb auch jene Regel 
erhalten, daß jener Teil des Nachlasses der kein Vermögen Rückfall
charakters ist, in Ermangelung von Abkömmlingen durch den überle
benden Ehegatten allein geerbt wird. Die Aufrechterhaltung dieser 
Regeln bedeutet aber auch sinngemäß, daß im ungarischen Erbrecht,
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prinzipiell wenigstens, eine Regelung erhalten  blieb, gemäß derer der 
überlebende E hegatte  die E rbschaft m it den Aszendenten und  den Sei
tenverw andten  des Erblassers entsprechend der H erkunft des N achlaß
vermögens te ilt (Vermögen, das von der Linie des Erw erbers geerbt, 
bzw. in sonstiger Weise von dieser Linie unentgeltlich zugekommen 
ist — oder seitens des Erblassers in einer anderen A rt erw orben wurde).

Es änderte sich aber, genauer gesagt es engte sich ein der Kreis 
der zur Beerbung des Rückfallvermögens gegenüber dem E hegatten  
berechtigten Erben, wie auch der Kreis des Nachlaßvermögens, das in 
der Rückfallerbfolge gegenüber dem Ehegatten  den Rückfallerben zu 
fällt.

Die Bedeutung der H erkunft des Vermögens wird sowohl seitens 
des UZGB vom Jah re  1959, als auch der heute wirksam en Novelle vom 
Jah re  1977, zugunsten der Aszendenten in  gerader Linie unbeschränkt 
anerkannt, von den Seitenverw andten können aber un ter diesem Titel 
nur die der elterlichen Parentel angehörenden, d. h. die Geschwister und 
deren Abkömmlinge erben. N ur diese Seitenverw andten können es also 
sein, die in  der Erbfolge neben dem überlebenden E hegatten  überhaupt 
in B etracht kom m en können. Diese Änderung löste keine besonderen 
Bem erkungen aus. D er U m stand, daß das Gesetz neben dem E hegatten  
auch ferneren Seitenverw andten kein E rbrecht zugesichert ha tte , wurde 
als eine unsere gesellschaftlichen und Fam ilienverhältnisse in richtiger 
Form zum Ausdruck bringende Regel gewertet.

Was den Kreis des traditionell un ter die Rück fallerb folge fallenden 
Vermögens betrifft, ist d arau f hinzuweisen, daß es in zwei R ichtungen 
enger wurde. In  der un ten  an erster Stelle zu schildernden R ichtung fiel 
diese Einengung etwas lockerer, als begründet, bei der un ten  an zweiter 
Stelle zu erwähnenden — wie das auch durch die ziemlich uneinheitliche 
richterliche Praxis und einzelne rechtsliterarische S tandpunkte  bezeugt 
wird — in einem  stärkeren  Maß, als begründet aus.

Seit dem In k ra fttre ten  der Normen des UZGB vom Ja h re  1959 
kann nach einem Zusammenleben von 15 Jah ren  gegenüber dem über
lebenden Ehegatten  kein Anspruch au f  Rückfallerbfolge geltend gem acht 
werden au f die üblichen Einrichtungs- und A usrüstungsgegenstände 
(diese bleiben doch, soll das eheliche Beisam menleben noch so kurz 
gewesen sein, im Einklang m it der früheren Regelung, im N ieß
brauch des überlebenden Ehegatten), — und die Regeln der R ück
fallerbfolge erstrecken sich n ich t m ehr au f  jene Vermögensgegenstände, 
die im Z eitpunkt des Ablebens des Erblassers nicht m ehr existieren und 
auch auf die nicht, die anstelle dieser erworben oder für deren Gegen
w ert gekauft worden sind (zum Beispiel im früheren W ohnsitz des E rb 
lassers verkauftes und  anstelle dessen am neuen W ohnsitz gekauftes 
W ohnhaus oder Eigentum sw ohnung, oder für die enteignete Liegen
schaft als E ntgelt zugeteilte neue Liegenschaft).

Die hinsichtlich der Erbberechtigten und auch des Riickfallerb- 
gutes auf ein viel engeres Gebiet beschränkte Rückfallerbfolge, bei der 
neben den Aszendenten und den Seitenverwandten jegliches Vermögen,
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das nicht den Regeln der Rückfallerbfolge unterliegt seitens des über
lebenden Ehegatten  geerbt wird, s tä rk t sinngem äß die erbrechtliche 
Rechtsstellung des überlebenden E hegatten. Die P raxis zeigt, daß die 
in der Erw erbungsart der Vermögen und in der Zusamm ensetzung der 
Nachlasse eingetretene nicht m inderwärtige Änderung und daneben 
die völlige Abschaffung der sog. R edintegration und Surrogation des 
Rückfall Vermögens zur Folge hatte , daß neben der in  den Prinzipien 
beibehaltenen Rückfallerbfolge, der überlebende E hegatte  in Ermange
lung von Abkömmlingen sehr oft — besonders den E ltern  gegenüber öfter 
als erw ünscht — zum Alleinerbe wird.

IV
M it der Verabschiedung des UZGB vom Jah re  1959 und  dessen 

Inkraftsetzung  kam en weder die Fragen des N ießbraucherbrechts des 
Ehegatten, noch die Rückfallerbfolge, das heißt also weder die Fragen 
der Erbfolge des überlebenden E hegatten  m it den Abkömmlingen, noch 
die des m it den Aszendenten und den Sei ten verw andten gemeinsam er
benden, beziehungsweise gegenüber diesen zum Alleinerbe gewordenen 
Ehegatten zum R uhepunkt. Diese standen  so in ihren prinzipiellen 
H auptbezügen wie auch in einigen Detailfragen w eiterhin zur D ebatte, 
und es en tfachten  sich auch, infolge der nach «1er Verabschiedung des 
I ZG В verstriechenen 10 — 15 Jah re  in den gesellschaftlich-wirtschaft
lichen Verhältnissen, besonders in den Eigentum s- und  Fam ilienver
hältnissen eingetretenen Veränderungen, neue Debatten. Die rechtsli
terarischen D ebatten wurden zur Zeit der geplanten — seither verw irk
lichten — noveilarischen V eränderung des UZGB besonders lebhaft.

Die Fragen des N ießbraucherbrechte des Ehegatten  wurden, eben 
wegen der au f einen engen K reis zurückgedrängten Rüekfallerbfolge, 
vor allem im Falle der Erbfolge tier Abkömmlinge m it einem Ehegatten 
umstritten®, aber diese Probleme tauch ten  bis zu einem gewissen Grad 
auch gegenüber den das Rückfallgut nießbrauchenden beziehungsweise 
nur das m it N ießbrauch belastete Rückfall vermögen erbenden Aszen
denten und  Seitenverw andten auf.

Eine unbedingt zu erw ähnende V eränderung in den Eigentum sver
hältnissen ist, daß seit der Verabschiedung des UZGB jene Form  des 
Privateigentum s, nam entlich das Privateigentum  über die landw irt
schaftlichen Liegenschaften, dessen N ießbrauch bei der Schaffung des 
UZGB noch einen L ebensunterhalt bedeutete, au f ein Minimum einge
schränkt wurde. Die zweite Änderung ist, daß parallel m it der Zunahm e 
des persönlichen Eigentum s und der Erhöhung des Lebensniveaus der 
W ert der Nachlasse bedeutend zugenommen hat und  sich auch der 
C harakter und die Zusam m ensetzung der Gegenstände der Nachlasse 
verändert hat. Im  Zuge dieser Veränderungen erw eiterten sich diese 
Nachlaßvermögensgegenstände bezüglich derer die N ießbrauchkon
zeption der Ehegattenerbfolge größtenteils den Abkömmlingen, in 
minderem Maß dem überlebenden Ehegatten , gegebenenfalls aber so
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wohl den Abkömmlingen, als auch dem überlebenden Ehegatten zu 
Lasten fiel.

Durch die Erhöhung des Lebensniveaus, durch die Änderung der 
Verbraucherstruktur vermehrten sich auch die den Gegenstand der 
Nachlasse bildenden solche dauerhaften Konsumgüter, z. H. Kraft
wagen, verschiedene Haushaltsartikel höheren Wertes, Fernsehappa
rate, wertvolle Magnetophon- oder Radioapparate, die ihren Wert auch 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, gegebenenfalls auch ohne diese 
zu gebrauchen, bloß infolge der stürmischen Entwicklung der Technik, 
nicht selten binnen weniger Jahre einbüßen, die also im Laufe des Nieß
brauchs des Ehegatten gewöhnlich verbraucht werden, und wenn über
haupt, dann auch nur als wertlose Sachen zum nießbrauchfreien Eigen
tum des Eigentumserben werden. Diejenigen die die Institution des 
Nießbrauchs des Ehegatten bestreiten, sind eben in der Beziehung dieser 
Gegenstände der Meinung, daß die Rechte der Abkömmlinge gekürzt 
werden.4 Es wird dabei im allgemeinen weniger darauf geachtet, daß 
diese Vermögensgegenstände in ihrer Mehrzahl solche sind, die berufen 
sind den gewöhnten Lebenslauf des überlebenden Ehegatten zu sichern, 
es wäre also für den überlebenden Ehegatten ein schwerer Nachteil, 
wenn er deren Besitzes und Brauchs beraubt würde.5

Aber auch die Zahl derjenigen, als persönliches Eigentum Gegen
stand der Nachlasse bildenden Vermögensgegenstände nahm zu (z. B. 
Familienhaus, Eigentumswohnung, Sommerhaus, unter den beweglichen 
Gütern wertvolle Gemälde, Teppiche, eventuell Schmucksachen), die 
ihren W ert beibehalten, ja denselben sogar vermehren, die also den Nieß
braucher überleben. Ein Teil dieser Vermögensgegenstände gewährt 
aber — wie darauf in der Rechtsliteratur hingewiesen wird — der W itwe 
im Nießbrauch bloß visuelle Freude, andererseits wieder können ihr 
dieselben (z. B. ein Sommerhaus, das vermietet werden kann) auch 
einen bedeutenden Nutzen einbringen.® Ein weiterer Teil wieder diente 
— und das ist es, das wir unsererseits hinzuzufügen wünschen — wie hoch 
dessen Wert auch im Nachlaß sein mag, dazu, den Ehegatten bei seinen 
Lebzeiten entsprechende Wohnungsverhältnisse zu sichern — und kann 
auch als Nießbrauch dem überlebenden Ehegatten nur das bieten.

Der Nießbrauch über das Barvermögen beziehungsweise die Spar
einlage bedeutet wiederum entweder, daß die Witwe gegen eine Sicher
heitsleistung das Geld benutzen kann, oder aber — und die ungarische 
Praxis neigt eher dazu — daß die Witwe berechtigt ist nießbrauchar
tig die Zinsen zu ziehen, das Kapital muß aber als Sperreinlage 
für die Abkömmlinge erhalten bleiben. Das K apital ist für die 
Eigentumserben in beiden Fällen nur nach dem Aufhören des Nieß
brauchs zugänglich. Ähnliche Probleme melden sich auch hinsichtlich 
jener durch den Tod des Erblassers fällig werdenden Versicherungs
beträge, deren Begünstigte die gesetzlichen Erben des Erblassers sind.

Aber auch sonstige Nachlaßgüter (wie z. B. Wohnungs-Immobilien) 
oder einzelne zum Nachlaß gehörenden Rechte (wie z. B.das Urheber
recht) können auf dem Gebiete der Nießbraucherbfolge Probleme auf-
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werfen, infolge deren stark bestritten werden kann, daß die Institution 
des Nießbrauchs in jeder Beziehung zufriedenstellend sei.

Die in den Familien Verhältnissen eingetretenen Änderungen sind 
auch mehrfach. Diejenigen, die die Institution des Nießbrauchs des Ehe
gatten mißbilligen, betonen aber unter diesen hauptsächlich nur einen 
Umstand, daß nämlich die immer zunehmende Zahl der Auflösung 
der Ehen und der neuen Eheschließungen immer häufiger wird, und 
damit auch das immer häufiger wird, das aus der ersten Ehe stammende 
Kind mit dem neuen Ehegatten gemeinsam erbt, daß also bei der Kon
zeption des Witwennießbrauchrechts im wesentlichen einander fremde, 
oft miteinander in feindlichem Verhältnis stehende Personen als Nieß
braucher und Eigentumserbe in ein Abhängigkeitsverhältnis geraten. Die
ser Konflikt wird dadurch noch verschärft, — und auch das ist keine 
Seltenheit — wenn zwischen der zweiten oder dritten Frau und dem aus 
der ersten Ehe stammenden Kind überhaupt kein, oder nur geringer 
Altersunterschied besteht, wo es also äußerst unsicher ist, ob der väter
liche Nachlaß, den das Kind erbt, bei Lebzeiten des Kindes von dem 
Nießbrauch-überhaupt frei wird.

Diese in den Familienverhältnissen eingetretenen Veränderungen 
sind zwar bedeutend, es können aber auch jene bereits erwähnten Än
derungen der Familienverhältnisse nicht außer Acht bleiben, die dazu 
führen, daß die Ehegatten in der heutigen Familie viel stärker und in der 
Mehrzahl der Fälle für eine viel längere Zeit bloß aufeinander, auf die 
gegenseitige Unterstützung angewiesen sind, als es früher der Fall war. 
Eben deshalb wäre die Beraubung des überlebenden Ehegatten von den zu 
seiner früheren Umgebung gehörenden Vermögensgegenstände, und be
sonders der früher mit dem verstorbenen Ehegatten gemeinsam be
wohnten Wohnung ein schwerer Nachteil.

Aber auch das verdient erwähnt zu werden, daß die Änderungen 
der Fami lien Verhältnisse heute auch so weit führen, daß zur Zeit der 
Festlegung der gesetzlichen Erbfolge für typisch, oder mehr oder minder 
typisch geltenden Familienverhältnisse sich auch noch auf der Ebene 
des Typischen differenzieren. Heute ist es typisch, daß der in hohem 
Alter sterbende Erblasser sein Leben mit seinem Ehegatten verbringt, 
daß sie einander gegenseitig unterstützen, daß sie eher aufeinander 
bauen können, als auf ihre selbständige Familie gründenden Kinder, 
oder gar nur aufeinander bauen können. Typisch ist aber auch, daß der 
bejahrte] Ehegatte deshalb eine neue Ehe schließt, weil er der Unter
stützung und der Hilfe bedarf, die er von seinen Kindern nicht kriegen 
kann, und er hält es für begründet, sein Vermögen oder den größeren 
Teil desselben, für diese Hilfe und Unterstützung — auch trotz der vor
aussichtlich nunmehr kürzeren Ehedauer — seinem überlebenden Ehe
gatten zu vermachen. (In diesem letzteren Fall ist es zwar nicht ausge
schlossen, daß die Ehe seitens des anderen Partners auf den Nachlaß 
spekulierend geschlossen wird, das kann aber wohl kaum als typisch 
bezeichnet werden). Daneben ist aber auch die zweite oder dritte Ehe 
mit kürzerer Dauer typisch, wo der Gatte sein aus der früheren Ehe
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stam m endes K ind  nicht m itbringt, wolil aber die G attin  wenn das K ind 
noch m inderjährig ist. Infolge von Unfällen und  K rankheiten  nehmen 
auch solche Ehen an der Zahl zu, wo die E ltern  des Erblassers oder einer 
der E ltern das bloß kurze Zeit hindurch im Eheverhältnis gestandene, 
ohne Nachkom m en verstorbene Kind überleben.

Daß die In stitu tio n  des Nießbrauchs des Ehegatten , infolge der in 
den Eigentum s- und  Fam ilienverhältnissen eingetretenen Änderungen 
im Zuge der Revision des UZGB revidiert werden m ußte, war — m an 
könnte sagen — communis opinio. Die M ehrheit jedoch derer, die die 
Revision urgierten, weichte in einer sehr wichtigen Anschauungsfrage 
von den Bestrebungen, die w ährend der V orarbeiten des UZGB vom 
Jah re  1959 die M odifizierung der Regeln der Ehegattenerbfolge vor
wärts brachten, ab. W ährend näm lich damals die H auptbetonung darau f 
gelegt wurde, daß es, angesichts der Änderungen der E igentum sver
hältnisse,infolge deren das N ießbrauchrecht in breitem  Kreis bloß ein 
Recht zum Besitz und N utzung bedeutet, n icht genügend ist dem Ehe
gatten  bloß den Nießbrauch zuzuerkennen, denn bloß dadurch kann 
seine erbrechtliche Rechtsstellung nicht gemäß den gesellschaftlichen 
A nsprüchen der Zeit günstiger gestaltet werden, waren die heutigen 
Bestrebungen — im Gegensatz zu den, man könnte sagen, im W eltver
hältnis geltenden T en d en zen -au ch  die gegen die N ießbrauchkonzeption 
der Ehegattenerbfolge soeben vorgebrachten Argum ente, mit der Re
form der Ehegattenerbfolge für die Besserstellung des E rbrechts der 
Kinder."

Bei der Revision des UZGB war richtigerweise doch nicht diese 
Anschauung vorherrschend. Es wurden auch die sich aus dem C harakter 
der Nachlaßgegenstände, sowie aus der A bhängigkeit zwischen den 
Eigentum serben und der N ießbraucher notwendigerweise ergebenden 
bereits erw ähnten Nachteile der In stitu tio n  des Nießbrauchs, sowie 
auch die A rgum ente neben der A ufrechterhaltung, oder teilweisen Auf
rechterhaltung des N ießbrauchs in Betracht gezogen. Von diesen letz
teren verdient es als objektiver U m stand hervorgehoben zu werden, daß 
der N ießbrauch des Ehegatten, infolge seiner veränderten Bestimmung, 
grundlegend dazu berufen ist, das Verbleiben des überlebenden E he
gatten  in  der mit dem verstorbenen Ehegatten  gewöhnlich gemeinsam 
geschaffenen Umgebung zu sichern, und  diese Möglichkeit m ußte, zu
m indest innerhalb der Grenzen der reellen Bedürfnisse, dem überleben
den E hegatten  -  auch im Falle der Änderung der Erbfolgeordnung -  
gesichert werden. Andererseits soll jener subjektive U m stand erw ähnt 
werden, daß der N ießbrauch des Ehegatten, auch angesichts der t a t 
sächlich bestehenden Nachteile derselben, noch im m er eine in weitem 
Kreis gebilligte Form der Erbfolge des m it den Abkömmlingen gemein
sam erbenden überlebenden Ehegatten ist. E in bedeutender Teil der 
Abkömmlinge hielt nach wie vor für natürlich, daß der alleingebliebene 
E lternteil in der N utzung des bis dahin m it der anderen Ehehälfte ge
meinsam benutzen Vermögens beziehungsweise in dessen Besitz oder 
in der Genießling des daraus eventuell stam m enden Nutzens nicht ge-
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kürzt werde. Und das ist es auch was ein bedeutender Teil der Erblasser, 
die ihre Kinder erzogen und die Vorbereitung zu ihren Lebenslauf ma
teriell unterstützt, eventuell zu ihrer Familiengründung, zur Schaffung 
eines eigenen Heimes materielle Unterstützung geleistet hatten, wahr
scheinlich für richtig hielt und von den Abkömmlingen erwartete.

Tn Anbetracht dieser ( iesichtspunkte mußte zwar die Nießbraucherb
folge des Ehegatten revidiert werden, es wäre doch nicht richtig gewesen 
die Nießbraucherbfolge des Ehegatten völlig aus der Welt zu schaffen, 
und anstelle derer eine solche Eigentumserbfolge einzuführen, gemäß 
deren die Abkömmlinge und der überlebende Ehegatte sich ungeachtet 
des Charakters der Nachlaßvermögensgegenstände, nur nach Erbc|uoten 
teilen würden.

Im Laufe der Kodifikationsvorarbeiten schienen zur Lösung meh
rere Wege offen.

Als eine Lösung kam die Ablösung der Nießbraucherbfolge des 
Ehegatten durch die Eigentumserbfolge in Betracht, das heißt also die 
Teilung des Nachlasses zwischen den Abkömmlingen und dem über
lebenden Ehegatten, grundlegend in der Form, daß dem überlebenden 
Ehegatten ein Kindesteil aus dem Nachlaß zufalle, mit der Korrektion 
jedoch zugunsten des überlebenden Ehegatten, daß die zur Aufrechter
haltung des gemeinsamen Heims dienenden (Tüter, vor allem die Ein- 
richtungs- und Ausrüstungsgegenstände des Haushalts sowie eventuell 
auch die durch die Ehegatten bewohnte Wohnung —falls diese durch die 
ansonsten gleiche Teilung nicht dem überlebenden Ehegatten zuerkannt 
worden wären — unter spezielle Beurteilung fallen sollen, so daß diese 
ihm nicht entzogen werden können.8

Гп der Frage, welche zusätzlichen Rechte über den unter die Sonder
beurteilung fallenden (Tüter dem überlebenden Ehegatten zufallen sollen, 
teilten sich die Meinungen, (iemäß einer Meinung sollte dem überlebenden 
Ehegatten an diese Vermögensgegenstände, über die ihm als Eigentum zu
gesprochenen Erbteiles hinaus, Nutzungs-0 beziehungsweise Nießbrauch- 
recht10 zuerkannt werden. Ein anderer Standpunkt ist, daß dem überleben
den Ehegatten über die Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände des 
Haushalts das Eigentumsrecht, über die Wohnung aber das Verbleiben 
in derselben eingeräumt werden sollte -  eventuell so, daß diese Rechte 
nicht ausschließlich dem überlebenden Ehegatten zuerkannt werden 
sollen, sondern ihm und den mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden 
minderjährigen Kindern, oder ihm und -  ungeachtet des Alters -  den 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern.11

Als Lösung bot sich auch in der gesetzlichen Erbfolgeordnung der 
T bertritt von der Nießbraucherbfolge auf die Eigentumserbfolge — so 
jedoch, daß die Möglichkeit offenbleibt, daß der Erblasser dem ihn 
überlebenden Ehegatten, anstatt des ihm in der gesetzlichen Erbfolge 
zustehenden Erbteils, testamentarisch nach wie vor den Nießbrauch 
des vollen Nachlaßvermögens oder zumindest einen bedeutenden Teil 
desselben zukommen lassen kann, -  sei es auch in der Weise, daß diese 
Nießbrauchvermachung in gewissen Fällen -  so z. B. in Ermangelung
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der Angewiesenheit der aus der gemeinsamen Ehe stammenden Abkömm
linge -  auch zu Lasten des Pflichtteils standhaltig sei12.

Diese Lösung hätte einerseits dadurch begründet werden können, 
daß der Nießbrauch des Ehegatten in breitem Kreise Brauch und ohne 
Zweifel auch heute eine in breitem Kreise anerkannte Institution ist, 
andererseits wieder hat diese Institution auch unter den heutigen gesell
schaftlichen Verhältnissen eine auch aus gesellschaftlichem Standpunkt 
gebilligte Bestimmung.

Als Lösung bot sich schließlich auch der Gesichtspunkt von der 
anderen Seite, von der Seite des Nießbraucherbrechts des Ehegatten 
auszugehen, doch mit der wesentlichen Korrektion, daß diese bei dem 
Ausgangspunkt den Ehegatten eine Nießbraucherbfolge gewährende 
Lösung, auf Initiative sowohl des überlebenden Ehegatten, als auch der 
Abkömmlinge, durch Abfindung des Nießbrauch rechts zu Eigentums
erbfolge abgeändert werden kann.13 Die dem Betrieb des gemeinsamen 
Heims dienenden Haushalts-, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegen
stände, sowie die gemeinsam bewohnte Wohnung hätten auch in diesem 
Fall einer Sonderbeurteilung, einer speziellen Regelung unterliegen 
müssen. Diese Vermögensgegenstände hätten durch die Abfindung des 
Nießbrauchrechts offensichtlich nicht berührt werden können, ja der 
vorgebrachte Vorschlag schlug sogar als zusätzliches Recht über den 
Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen des Haushalts nicht nur 
einen Nießbrauch, sondern volles Eigentum zugungsten des überlebenden 
Ehegatten vor.11

D iese  Lösung wünschte — wenn auch von der anderen Seite aus
gegangen — ein dem vorhin geschilderten ähnliches Ziel zu erreichen: 
ein standhaltiges Kompromiß, das die Nießbraucherbfolge des Ehegatten 
akzeptiert dort, wo diese Nießbraucherbfolge die erwünschte und be
gründete Form der Ehegattenerbfolge ist, es wird aber der Weg auch 
sowohl zur Eigentumserbfolge des Ehegatten, als auch zur nießbrauch
freien Eigentumserbfolge der Abkömmlinge freigegeben in jenen Fällen, 
in denen die mit Nießbraucherbfolge belastete Eigentumserbfolge für 
die Abkömmlinge ungerecht wäre.

Die Reform des UZGB akzeptierte grundlegend diese letztere, aus 
der Nießbraucherbfolge des Ehegatten ausgehende, und die Eliminierung 
der daraus entspringenden Nachteile durch die Möglichkeit der Abfin
dung des Nießbrauchrechts sicherstellende Konzeption.

Gemäß der Normen der Novelle des UZGB gilt es als Hauptregel, 
daß der überlebende Ehegatte -  falls er mit den Abkömmlingen gemein
sam erbt — nach wie vor Nießbrauch erbt, und zwar den Nießbrauch 
des vollen Nachlaßvermögens, dessen Einschränkung seitens der Ab
kömmlinge nach wie vor beantragt werden kann. Daneben erbt er, 
— falls er nicht auch mit Abkömmlingen erbt — nach wie vor Nieß
brauch auch über das seitens der Rückfallerben geerbte Vermögen.

Sowohl der überlebende Ehegatte, als auch die Abkömmlinge, be
ziehungsweise die Rückfallerben erhielten aber das Recht die Abfindung 
des Nießbrauchs beantragen zu können, so aber — und das ist auch rich-
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tig  -  daß sich die Abfindung nicht au f säm tliche N achlaßverm ögens
gegenstände erstrecken kann. Die Abfindung kann nicht beantragt 
werden hinsichtlich der seitens des überlebenden Ehegatten bewohnten 
\Yohnung, sowie der von ihm benutzten Einrichtungs- und A usrüstungs
gegenstände.

Im  Falle der A bfindung erb t der überlebende Ehegatte aus dem der 
A bfindung unterliegenden Vermögen gegenüber den Abkömmlingen, in 
N atu r oder in (leid, einen Kindesteil, gegenüber den Rückfallerben 1/3 
des Rückfallvermögens. Daneben bleibt in seinem Nießbrauch all das, 
bezüglich dessen die Abfindung des Nießbrauchs nicht beantrag t werden 
kann.

Die A bfindung des N ießbrauchs ist term ingebunden: der A ntrag 
muß entw eder im Nachlaßverfahren, oder binnen eines .Jahres nach 
dem Erbfall bean trag t werden.

Die neuen Norm en der Novelle des UZGB schufen -  wenigstens 
was die G rundkonzeption anbelangt -  den richtigen Einklang zwischen 
der A ufrechterhaltung der in breitem Kreise gewöhnten, auch im Kreise 
des Erblassers und der Erben in breitem  Kreise gebilligten Erbfolge und 
der Auflösung der sich daraus ergebenden W idersprüche, daß nämlich 
in einem nicht unbedeutenden Teil der Fälle aus der Nießbraucherbfolge, 
infolge der im effektiven Inhalt des Nießbrauchs und in den Familien
verhältnissen eingetretenen Änderungen, teils für den überlebenden 
Ehegatten, teils für die Abkömmlinge, teils für beide Parteien Nachteile 
erwuchsen.

Die zwar oft zweifellos nachteilige, andererseits aberdoeh akzeptierte, 
nicht bemängelte Norm der Nießbraucherbfolge wird -  wenn sie auch 
formell die H auptregel bleibt -  infolge des sowohl den Abkömmlingen 
beziehungsweise den Rückfallerben, als auch dem Ehegatten zugespro- 
chenen A bfindungsrecht nur dannzurG eltung  kommen, wenn das weder 
den Abkömmlingen, noch den Rückfallerben, noch dem Ehegatten nach
teilig ist. Sollte es aber sich für welchen imm er un ter ihnen nachteilig 
erweisen, und der Nießbrauch abgefunden werden, gewinnt der mit den 
K indern gemeinsam erbende überlebende E hegatte  eine mit den K indern 
identische Rechtsstellung, beziehungsweise eine insofern noch günstigere, 
als ihm über den m it dem Kindesteil identischen E rbanteil hinaus, ge
setzlich zugesichert wird, daß er in der vormaligen engeren Umge
bung weiter verbleiben kann, da doch eine A bfindung bezüglich der 
seinerseits bewohnten W ohnung und der durch ihn benutzten Einrich
tungs- und A usrüstungsgegenstände nicht möglich ist.

Diese Lösung trä g t richtig  jenem im W eltverhältnis immer mehr 
vorherrschenden Prinzip Rechnung, daß der Ehegatte ein Erbe mit den 
K indern gleichen Ranges ist.dem ausdem N achlaßderg le icheT eilzusteh t, 
wie dem K ind, und beachtet gleichzeitig jenes wesentliche, in einigen 
kapitalistischen und zahlreichen sozialistischen Rechtssystem en u n ter
s tü tz te  Erfordernis, daß der überlebende Ehegatte auch dann nicht ge
zwungen sei, seine frühere engere Umgebung aufzugeben, wenn eine 
Teilung gleichen Anteils mit dem K ind sonst das zur Folge hätte.
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Aber auch im V erhältnis des überlebenden E hegatten  und des an 
dem Rückfallvermögen m iterbenden E ltern teils muß diese Lösung für 
rich tig  gehalten werden. W enn wir beachten, daß der l instand, daß der 
überlebende E hegatte  zum Alleinerbe wurde, gerade im V erhältnis der 
den Erblasser überlebenden E ltern  in weitem Kreis bestritten  wurde, 
kann nun n ich t außer Acht bleiben, daß diese Lösung -  im Gegensatz 
zu der bisherigen effektiven Lage -  neben dem überlebenden E hegatten  
tatsächlich  auch den E ltern  des Erblassers etw as zuspricht. Es war näm 
lich auch bisher eine seltene Ausnahme, daß die E ltern  oder einer der 
E ltern  auch den E hegatten  des Kindes überlebt, die E ltern  e rb ten  also, 
neben der bisherigen Regelung, ein mit N ießbrauch belastetes Vermögen, 
das bei ihren Lebzeiten von dem Nießbrauch nu r ganz ausnahm sweise 
befreit w urde.15 Diese Erbfolge bedeutete also, die effektive Lage be
trach te t, eher eine Erbfolge zugunsten der Abkömmlinge der Eltern.

W as die Teilfragen der Abfindung des N ießbrauchrechts anbelangt, 
besteht auch die Möglichkeit, daß sowohl die Eigentum serben, als auch 
der überlebende E hegatte die Abfindung des N ießbrauchrechts bloß in 
Bezug von einzelnen Vermögensgegenständen beantragen, in welchem 
Fall die Nießbraucherbfolge der W itwe über den übrigen Gegenständen 
des Nachlasses weiterhin stehen bleibt. Aber auch das ist möglich, daß 
nicht säm tliche Abkömmlinge die Abfindung des N ießbrauchs bean tra 
gen. sondern nur einer von ihnen, oder einige von ihnen, und  auch u m 
gekehrt. der Anspruch seitens des überlebenden E hegatten  muß nicht 
säm tlichen E rben gegenüber geltend gem acht werden, sondern bloß 
einzelnen gegenüber. Diese soeben erw ähnte Möglichkeit wird wohl in 
jenen Fällen die Lösung sein, in denen für das b lutverw andte K ind des 
überlebenden Ehegatten auch bis je tz t natürlich  war, daß es seinen ver
w itweten Vater oder M utter ungestört im Nachlaß beläßt, für das aus 
der früheren Ehe des Erblassers stam m ende K ind  aber die Beerbung der 
durchwegs m it Nießbrauch belasteten N achlaßgüter und die aus dem 
Nießbrauch herrührende abhängige 1 .age nachteilig war.

Die Art, wie in der viel um strittenen  und zweifellos nicht leicht zu 
lösenden Frage des N ießbrauchrechts und  der Eigentum serbfolge des 
E hegatten  die Novelle des UZGB den Problem en gerecht geworden ist, 
kann in seinen Hauptzügen optim al bezeichnet werden.

Einige Teilfragen sind aber meines E rachtens bestreitbar. Diese 
sind die folgenden:

a)  Es ist vielleicht verständlich, daß sich der Gesetzgeber, im Falle 
einer Abfindung des Nießbrauchs dam it zufriedenstellte, daß er 
darüber hinaus, daß der überlebende Ehegatte gegenüber den A bköm m 
lingen einen Kindesteil zugesichert erhielt, beziehungsweise bei As
zendenten und  Seitenverw andten die volle Errungenschaft erbte -  die 
A bfindung bezüglich der Vermögensgegenstände, die das ungestörte 
Verbleiben des überlebenden Ehegatten in der früheren TTmgebung e r
möglichte, n icht zuließ. Es muß jedoch bem erkt werden, daß diese Ver
mögensgegenstände, nämlich die üblichen Einrichtungs- und  Ausrüs-
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tungsgegentände des H aushalts (mit Ausnahm e natürlich  der seitens 
des E hegatten  bewohnten W ohnung) in ihrer Mehrzahl gerade jene 
sind, bezüglich deren der W ert des N ießbrauchrechts einerseits, und 
auch der W ert des mit Nießbrauch belasteten Eigentum s andererseits, 
auch bislang am meisten um stritten  war. Es mag dem K odifikator zu 
waghalsig erschienen sein, über diese Vermögensgegenstände — ähnlich 
den Norm en anderer Rechtssystem e -  dem überlebenden Ehegatten 
über den Erbteil hinaus E igentum srecht zuzusichern. W enn wir jedoch 
in betrach t ziehen, daß den Regeln des N ießbrauchrechts entsprechend 
der N ießbraucher nicht verpflichtet ist die m it dem ordnungsgem äßen 
Gebrauch entstandene W ert Verminderung -  wobei offensichtlich auch 
die volle Entw ertung m itzuverstehen ist -  zu ersetzen, und daß diese 
bereits bei Lebzeiten des Erblassers kürzer oder länger benutzten Yer
in öge nsgegenst ände diesem Schicksal ausgesetzt s ind ,  dann müssen wir 
zur K enntnis nehmen, daß die G estaltung der Lebensverhältnisse, die 
Abnutzung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, die schnelle 
Abnahme deren W erte im W esentlichen in breitem  Kreise das zur Folge 
haben wird, was der Gesetzgeber heute noch nicht auszusagen wagte 
oder aussagen wollte.

b) Es mögen standhaltige A rgum ente daneben sprechen, daß die 
Abfindung des Nießbrauchrechte an einen bestim m ten Term in gebunden 
ist. Solche Argum ente sind die Abschließung ungewisser, offen gelassener, 
eventuell ungeordneter S ituationen, besonders zwischen dem Nieß
braucher und den Eigentum serben, die Vorbeugung eventueller, m it 
der Zeit immer schwieriger werdender Verrechnungsstreitigkeiten usw. 
Aber, besonders wenn die Abkömmlinge und der überlebende E hegatte 
die M iterben sind, können m indestens so schwere, wenn nicht noch 
schwierigere Argum ente gegen diese Lösung vorgebracht werden. Durch 
die Beantragung der Abfindung des Nießbrauchs, falls das seitens des 
Abkömmlings bean trag t wird, wird die A bänderung jener effektiven 
Lage beantragt, in der der überlebende Ehegatte nach dem Tod des 
Erblassers verblieben ist. W enn aber der A ntrag seitens des überlebenden 
Ehegatten  gestellt wird, dann  geschieht es teils deshalb, daß ihm auch 
ein frei verfügbares Nachlaßvermögen zufällt, andererseits aber deshalb, 
daß er die aus der durch den N ießbrauch verursachten Abhängigkeit 
entstandenen K onflikte verm eiden kann. Es wäre offenbar nicht richtig 
sich zu widersetzen, daß dieser A ntrag gestellt werden kann, w ar doch 
das Ziel der Novelle des l'ZG B  gerade die Ausschaltung der sich aus 
dem Nießbrauch ergebenden, bereits dargelegten Nachteile. W arum 
sollen aber die Abkömmlinge oder der überlebende Ehegatte durch eine 
Ausschlußfrist verpflichtet werden, daß sie dieses Recht, den in ihren 
persönlichen oder Vermögens Verhältnissen später eventuell entstehenden 
Änderungen im voraus Rechnung tragend, zu einem Z eitpunkt ausüben, 
als die Lage für sie noch überhaupt n ich t nachteilig ist. oder um gekehrt, 
warum soll ihnen durch einen Ausschlußterm in das Recht abgesprochen 
werden, daß wenn sie die in ihren persönlichen oder Vermögensverhält
nissen eingetretenen Änderungen im vorhinein nicht erwogen haben,
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diesen im vorhinein n icht Rechnung getragen haben und diese doch ein
getreten sind, dieses Rechts Gebrauch machen können.

Die heutige Regelung ist hervorstechenderweise unbillig -  und  be
darf meiner Ansicht nach unbedingt einer Sonderlösung -  wenn der Ab
kömmling bei dem Tode des Erblassers noch m inderjährig ist und un ter 
der Pflege des überlebenden Ehegatten steh t, m it ihm im gemeinsamen 
H aushalt lebt, und durch sein elterliches Sorgerecht der allein gebliebene 
überlebende Ehegatte der Betreuer des Vermögens des M inderjährigen 
sein wird. Was h ä tte  es in diesem Fall für einen Sinn, die A bfindung des 
N ießbrauchs zu fordern, solange diese S ituation besteht und  um gekehrt, 
warum  sollte das volljärig gewordene, eine selbständige Fam ilie g rün
dende Kind unbedingt der Möglichkeit der A ntragstellung bezüglich der 
A bfindung des Nießbrauchs beraubt werden. Jene Lösung, daß in  all 
diesen Fällen der seitens der V orm undschaftsbehörde bestellte Sachver
walter die Frage erwägen soll, ob den Interessen des M inderjährigen 
die A ufrechterhaltung des Nießbrauchs oder eher dessen A bfindung 
dient, scheint keineswegs richtig  zu sein.

Aber auch mit der Abstim m ung des den Abkömmlingen ohne T er
min zugesprochenen Rechts zur Beschränkung des Nießbrauchs, und des 
sich auf die Abfindung des N ießbrauchs richtenden term ingebundenen 
Rechts ist der Gesetzgeber schuldig geblieben.

r)  T rotz der im Laufe der Gesetzesvorarbeit, ja sogar zum Teil 
schon früher verklungenen Bemerkungen16 hielt die Novelle des UZGB, 
zur Enttäuschung von Einigen -  gewiss aber m it zustim m ender Zu
billigung von Anderen -  jene Norm des ungarischen E rbrechts au f
recht, daß der N ießbrauch des Ehegatten m it seiner neuen Eheschlie
ßung aufhört. Die A ufrechterhaltung dieser Norm führt zu M ißständen, 
die bereits früher schon existierten, und auch die neu en tstanden  sind.

Dadurch, daß zur Abfindung des Nießbrauchs M öglichkeit geboten 
wurde, brach ten  die neuen Norm en des UZGB die eine neue Ehe einge
hende Ehehälfte in eine unterschiedliche Lage abhängig davon, ob sie 
oder die Abkömmlinge von dem R echt der A bfindung des N ießbrauchs 
Gebrauch gem acht h a tten  oder nicht. Wenn sie von diesem R echt Ge
brauch gemacht hatten , wird dem überlebenden E hegatten  die ihm als 
E igentum  zugeteilte N achlaßquote selbstredend auch im Falle einer 
neuen Eheschließung nicht abgesprochen. W enn sie aber von diesem 
Recht überhaupt nicht, oder bloß bezüglich einzelner Vermögensgegen- 
stände oder einzelnen Erben gegenüber Gebrauch gem acht ha tten , kann 
der überlebende Ehegatte seiner vollen E rbschaft oder deren bedeuten
den Quote beraub t werden, oder er wird — bei steifer In te rp re ta tio n  
des Gesetzes -  ipso iure beraubt.

Die Auflösung dieses W iderspruchs wäre ziemlich einfach gewesen: 
in sich die neue Eheschließung des überlebenden E hegatten  soll zur A b
findung des abfindbaren N ießbrauchs auch dann die Türe öffnen, wenn 
auch das Gesetz dieses Abfindungsrecht übrigens an einen Term in b in
det. Die neue Eheschließung des überlebenden Ehegatten  soll auch im
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Falle einer Termingebundenheit ein selbständiger Rechtstitel zur 
Teilung des Nachlasses sein.

Aber auch so bleib t noch die Frage offen: ist die Beraubung des eine 
neue Ehe eingehenden überlebenden E hegatten  jener Vermögensgegen
stände, bezüglich deren der N ießbrauch des E hegatten  deshalb nicht 
abgefunden weiden kann, dam it die üblichen Einrichtungs- und Aus
rüstungsgegenstände und die früher gemeinsam gebrauchte W ohnung 
für ihn gesichert werde rechtm äßig? Die richtige Antwort kann meines 
Erachtens nur verneinend sein.17 Es wäre nämlich eine F iktion voraus
zusetzen, daß der eine neue Ehe eingehende E hegatte  diese G üter nicht 
mehr benötigen würde, und es wäre noch falscher davon auszugehen, daß 
es demnach von ihrem  bzw. seinem neuen Ehegatten  erw artet werden 
könnte, daß er ihr diese (Gegenstände zusichert.

Ein bereits bestandener älterer, leider aber auch durch die Novelle 
des UZG В nicht korrigierter Fehler dieser Norm ist, daß sie die Erbfolge- 
Rechtsstellung des Ehegatten derweise beschränkt und ihm gegenüber 
einen derweise unbilligen Nachteil in Aussicht stellt, daß eine derartige 
Norm heute weder in einem anderen sozialistischen Land, noch in einem 
der m odernen Fam ilienanschauung auch nur in geringstem Rechnung 
tragenden kapitalistischen Land anzutreffen ist. AI it Ausnahme des 
ungarischen Erbrechts lassen beinahe alle Rechtssystem e dem über
lebenden E hegatten  aus dem Vermögen des verstorbenen E hegatten  
mit H insicht auf die gemeinsame Vergangenheit für die Zukunft etwas 
zukommen, und zwar derweise, daß diese Zuteilung nicht davon ab 
hängig gemacht wild, ob ei diese Zukunft als \\itw re oder in einer neuen 
Ehe verbringen wird, daß durch Inaussichtstellung erbrechtlicher N ach
teile von ihm weder der W itwenstand, noch eine Treue über das Grab 
hinaus gefordert wird. Die dieser Auffassung entgegengesetzte Norm des 
1 ZGB ist besonders für den m it den Abkömmlingen gemeinsam erben
den E hegatten  ungerecht, der säm tlicher seiner E rbrechte beraubt 
wird -  es sei denn, einer der berührten  Parteien  beantragte früher die 
Abfindung des Nießbrauchs.

Dadurch, daß die Novelle des l ZGB diese Regelung unberührt 
ließ, hielt es nach wie vor auch jene Anomalie aufrecht, die zwischen 
der erbrechtlichen Rechtsstellung des eine neue Ehe eingehenden Ehe
gatten, und des — ohne Ehe — eine dauernde Lebensgemeinschaft ein
gehenden Witwen auch bislang bestand.

Es ist der Mühe wert die Aufm erksam keit der den echten In h a lt 
der Regeln des ungarischen E rbrechts kennenzulernen beabsichtigenden 
ausländischen Rechtsgelehrten einerseits, und auch einzelner bei der 
traditionellen D enkart verharrenden, diese bejahenden ungarischen 
Rechtswissenschaft 1er darauf zu lenken, daß der un ter den gegenwärti
gen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnissen in bezug au f die 
Erbfolge der Abkömmlinge und des überlebenden Ehegatten unbedingt 
überholte Schein, der durch Absatz (1) und (4) des § <307 des UZGB er
weckt wird, daß nämlich die gesetzlichen Erben vor allem die K inder 
des Erblassers sind und in Ermangelung solcher der Ehegatte erbt,
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glücklicherweise jener unseres E rachtens echten W irklichkeit durchaus 
nicht entspricht, die in dem gemeinsamen Sinn des § 607 des Gesetzes 
und dessen das N ießbrauchrecht des Ehegatten regelnden § 615 und 616 
en thalten  ist. Dieser Schein entsprach bereits vor der Novelle des UZGB 
nicht der W irklichkeit. Auch dam als erbte schon — wenn auch im m er 
in  Form von Nießbrauch — neben dem Abköm m ling auch der überle
bende E hegatte. Aber in noch m inderem Maß en tsprich t es heute der 
W irklichkeit, wo im Falle der A bfindung des Nießbrauchs der übei'le- 
bende E hegatte  n icht nur m it den K indern gemeinsam, aber auch mit 
ihnen gleich erbt.

Es en tstanden  also jene Rechtsnorm en, die den Anforderungen 
der heutigen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse in dieser 
Beziehung besser dienen, aber die die R ealitäten  besser spiegelnde 
Regelung entprechend orientierende Modifizierung des Gesetzestextes 
ist unterblieben.

Betreffend der Erbfolge des überlebenden Ehegatten  und  der Aszen
denten bzw. Seitenverw andten verhält es sich schon anders. Bezüglich 
dieser werden nämlich jene Norm en des § 608 und der folgenden, gemäß 
deren die Aszendenten und  Sei ten  verw andten des Erblassers, darun ter 
auch die E ltern  und auch die elterlichen Deszendenten nur in Erm ange
lung von dem E hegatten  erben, bloß in  äußerst engem Kreis, und  in der 
heutigen Praxis in einem im m er enger werdenden Kreis, durch die die 
Rückfallerbfolge regelnden §§ 611—614 des UZGB durchbrochen. Der 
U m stand, daß die Rückfallerbfolge au f ein imm er engeres Gebiet zu
rückgedrängt wird, hat den Erfolg, daß der überlebende E hegatte , in 
Erm angelung von Abkömmlingen, das heißt also in der zweiten Klasse 
der Erben, in der großen Mehrzahl der Fälle Alleinerbe ist. Im  V erhält
nis zu diesem für typisch geltenden U m stand ist es eine seltene Ausnahme, 
daß in  dieser zweiten Klasse der Erben die E ltern  oder die Geschwister 
des Erblassers m it ihm gemeinsam erben. Trotzdem  wird dieser Lage 
weder seitens der ungarischen öffentlichen Meinung, noch der ungari
schen juristischen Meinungen einstim m ig gebilligt.

Im  Laufe der Revision des UZGB tauch te  deshalb der Anspruch, 
entw eder der entsprechenden K orrektion der Rückfallerbfolge (z. B. 
die Überlegung von neuem ob die R edintegration des R ückfallerb
guts völlig fallengelassen bleiben soll) oder aus den traditionellen Re
geln der Rückfallerbfolge heraustretend, eine derartige M odifizierung 
des UZGB auf, die ungeachtet der H erkunft des Nachlaßvermögens das 
E rbrech t wenigstens der E ltern  des Erblassers, eventuell aber auch deren 
N achkom m en neben dem überlebenden E hegatten  in  breiterem  U m 
fang anerkenn t.18

Dieser Anspruch ist — besonders gegenüber dem sein K ind über
lebenden E lternteil — unseres Erachtens zweifellos gerechtfertigt. D a
neben, daß die E ltern, eventuell die elterlichen Deszendenten auch ne
ben slenn Ehegatten zu Erben gem acht werden, kann  sprechen, daß die 
Nachlaß vermögen in der seit der Verabschiedung des UZG В verstriche
nen Zeit bedeutend zugenommen haben und so ist es im Falle eines
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derartig  angewachsenen, den Kreis der alltäglichen Lebensführung 
eventuell bedeutend übersteigenden Vermögens nicht unbedingt begrün
det, daß es in Erm angelung von Deszendenten voll dem überlebenden 
Ehegatten zukomm en soll, daß davon die nahen Blutsverwandten des 
Erblassers nicht erben können. Daneben spricht aber auch der U m 
stand , daß ein Teil der E ltern  durch den Verlußt ihres Kindes auch 
ihren bisherigen U nterstü tzer verliert und ein anderer Teil wieder, be
sonders wenn das Kind ohne Zurücklassung von Abkömmlingen verstor
ben ist, m it Recht unbillig und ungerecht erachtet, daß alles was er sei
nem Kind zukommen ließ, seiner Schwiegertochter oder seinem Schwie
gersohn und eventuell deren neuen E hegatten  zufällt, ungeachtet des
sen ob dieses Vermögen in unveränderter Form, wie es zur Zeit der 
Zuteilung gewesen war, im Nachlaß aufzufinden ist oder nicht. Unge
recht mag ihm nicht selten auch das anm uten, daß aus all dem, was sein 
Kind erworben ha tte , ihm als dem nächsten B lutsverw andten des 
Erblassers, nichts gebührt.

Es verdient vielleicht hervorgehoben zu werden, daß diese gerade 
die Fälle sind, in denen der Um stand, daß der Gesetzgeber bei der Fest
legung der gesetzlichen Erbfolge aus dem für allgemein Gehaltenen aus
gegangen ist. daraus nämlich, daß das Kind es ist, das seine Eltern über
lebt, auch die Testierfreiheit nicht korrigiert werden kann. Wer nicht 
ans S terben denkt, wird auch kein T estam ent anfertigen. Der Jüngere 
denkt aber im allgemeinen nicht daran, daß er früher sterben wird als 
seine bejahrten  E ltern .19

Tn dem den E ltern auch neben dem Ehegatten des Erblassers zuzu
erkennenden Erbrecht sehen wir am h  einen diesem nahe stehenden Ge- 
danken geltend werden, der den sein K ind überlebenden, nicht selten 
alten, unterstützungsbedürftigen Elternteil begünstigt, ähnlich dem 
der auch in der erbrechtlichen Begünstigung des überlebenden, allein 
gebliebenen Ehegatten gegenüber dem erwachsenen, eine neue Fam ilie 
gründenden K ind in zahlreichen Rechtssystem en zum  Ausdruck kom mt.

Daneben würde aber in dieser Vorstellung jene nicht selten in 
Vergessenheit geratene, und in vielen Beziehungen auch in der rech t
lichen Regelung, in  der rechtlichen Beurteilung stiefm ütterlich behan
delte W ahrheit eine stärkere Betonung erhalten, daß die Ju ris ten  den 
Begriff der in soziologischem Sinne verstandenen Kleinfamilie ein wenig 
überschreiten m üssen,daß für den Ju ris ten  ein Fam ilienbegriff unannehm 
bar ist, der nur die Verbindung zwischen den E hegatten  und zwischen 
Eltern und Kind als Fam ilienband akzeptiert, aber dessen Kehrseite, 
die Verbindung zwischen dem erwachsenen K ind und seinen Eltern über
haup t nicht m ehr oder nur ausnahmsweise, und auch dann nur in zweiter 
Reihe, h inter der V erbindung zwischen den E hegatten .20

Im  Vergleich zu dem soeben Gesagten ist es von m inderer Bedeutung, 
soll aber doch nicht unerw ähnt gelassen werden, daß von dem Z eitpunkt 
an, als die Nachlaß vermögen im W ert bedeutend zugenommen haben, 
die A ufm erksam keit auch d a rau f gelenkt oder wieder darau f gelenkt 

wurde, daß jener Um stand, daß der überlebende Ehegatte zum Allein-
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erbe wird, auch das m it sich bringt, daß nach dem Tode des überlebenden 
Ehegatten, seine Familie das durch die lebenslange A rbeit beider Ehegatten 
erworbene oder eventuell in  überwiegendem Teil durch die lebenslange 
A rbeit des verstorbenen E hegatten  erworbene Vermögen erben wird.21

Die Novelle des UZGB ließ den in einem ziemlich breiten Kreis 
lebendigen Anspruch auf S tärkung des E rbrechts der E lte rn  und der 
elterlichen Deszendenten völlig außer Acht. Das wurde bloß durch die 
bereits erw ähnte Änderung korrigiert, daß in den äußerst seltenen 
Fällen der Rückfallerbfolge den Aszendenten und den elterlichen Des
zendenten das R echt gewährt worden ist, daß sie die Abfindung des im 
übrigen für das volle Rückfallverm ögen dem E hegatten  zufallende N ieß
brauchrechts beantragen.

Gemäß den Regeln des l'ZG B  ist der E hegatte  ein für den P flich t
teil berechtigter Erbe. Durch diese Norm bereitete das l'Z G B  den offen
sichtlich bereits seit langem für rückständig erachteten  T raditionen des 
früheren ungarischen Erbrechts ein Ende. Das frühere Erbrecht sicherte 
nämlich nur das N ießbrauchrecht über die W ohnung und über einen die 
gebührende Erhaltung erm öglichenden Teil des Nachlasses, und auch 
dies nur für die überlebende G attin , etw a als einen Pflichtteil.

Die Norm des l ’ZGB, nämlich die Eingliederung des Ehegatten  
un ter die au f einen Pflichtteil berechtigten Erben entspringt, m an könnte 
sagen, notwendigerweise jener Anschauungsweise der Familie, die den 
Ehegatten  als engstes M itglied der Fam ilie angehörend auffaßt, un
geachtet dessen, daß er kein Mitglied der Blutfam ilie ist.22 Demzufolge 
erscheint es n icht mehr notwendig dem eventuellen W illen des E rb 
lassers unbedingt Geltung zu verschaffen, daß sein Vermögen — einer 
derartigen Beteiligung des E hegatten  an dem Nachlaß, — unversehrt 
seiner b lutsverw andten Fam ilie zugeteilt werde.

Der U m stand, daß der E hegatte  in der gesetzlichen Erbfolge in  
einem verhältnism äßig b reiten  Kreis N ießbrauchrecht und kein E igen
tum srecht erbt, w irkt sich auch aufseinen  Pflichtteil aus. Infolgedessen:

Obzwar der Pflichtteil im ungarischen E rbrech t — ähnlich den 
Rechtssystem en deutschen Typs — eine schuldrechtliche Forderung 
ist, falls dem Ehegatten  in der gesetzlichen Erbfolge das N ießbrauch
recht zusteht, ist auch sein Pflichtteil N ießbrauchrecht, welcher in 
N atu r gefordert werden kann. Falls er aber in der gesetzlichen Erbfolge 
E igentum srecht erben würde, s teh t ihm sein P flichtteil im allgemeinen 
in Bargeld und nicht in N a tu r zu.

Es besteh t daneben ein Unterschied auch im Maß und der Berech
nung des Pflichtteils des Ehegatten, je nachdem, ob er N ießbrauch 
oder E igentum  erb t.

Was das Maß des Pflichtteils anbelangt: falls dem E hegatten  als 
gesetzlicher Erbe N ießbrauchrecht zusteht, ist sein P flich tte il ein 
beschränkter Teil des Nießbrauchs, der seine Bedürfnisse befriedigt, 
un ter Beachtung der durch ihn geerbten Vermögensgegenstände sowie 
des eigenen Vermögens und  des Ergebnisses seiner Arbeit. W enn er aber 
in  der gesetzlichen Erbfolge Volleigentum erben würde, steh t ihm
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ähnlich säm tlichen zum Pflichtteil berechtigten anderen E rben — die 
H älfte seines gesetzlichen Erbteils zu.

\Y as aber die Berechnung des Pflichtteils betrifft, ist die Berech
nungsgrundlage des Pflichtteils des Nießbrauchs — und das ergibt sich, 
m an könnte sagen, sinngemäß aus der Bestimmung des Nießbrauchs 
des E hegatten  — bloß das bei dem 'Pode des Erblassers im Nachlaß auf- 
findliche Vermögen, ist doch dies das Vermögen, von welchem der über
lebende Ehegatte m it dem Erblasser bis zu seinem Tod lebte. Zur G rund
lage der Berechnung des Pflichtteils des E igentum serbe-Ehegatten muß 
— ähnlich dem Pflichtteilsanspruch säm tlicher sonstigen au f einen 
Pflichtteil Berechtigten — außer dem reinen W ert des Nachlasses, 
m it den im Gesetz taxa tiv  bestim m ten Ausnahmen, den W ert der seitens 
des Erblassers zwischen Lebenden zugeteilten Zuwendungen hinzu
gerechnet werden.

Das ungarische Erbrecht ist also, was den P flichtteil des Ehegatten 
betrifft, durch eine spezielle Lage gekennzeichnet, gemäß derer dieser 
Pflichtteil — in Erm angelung von Abkömmlingen, ferner in Erm ange
lung von Rückfallerben bezüglich des Rückfallvermögens — sowohl im 
Ausm aß, als auch dem In halt nach dem Pflichtteil säm tlicher sonstigen 
Pflichtteilberechtigten gleich ist, bei Vorhandensein aber von Abkömm
lingen beziehungsweise von Rücklällerben weicht es von dem Pflichtteil 
der sonstigen Pflichtteilberechtigten sowohl im Ausmaß als auch dem 
Inhalt nach ab und rich te t sich daneben in seinem Ausmaß nach den Be
dürfnissen des überlebenden Ehegatten. Diese Abweichungen sind — 
angesichts der Argum ente, die auch zum Teil auch heute noch neben der 
Nießbraucherbfolge sprechen, und angesichts der veränderten Bestim
mung des N ießbrauchrechts des E hegatten  (ungestörtes Verbleiben in 
der früheren Umgebung, Vermeidung der Aufgabe des Familienheimes, 
ungestörte Fortsetzung der früheren Lebensführung) — gerechtfertigt 
und richten sich durchaus nicht au f eine nachteiligere Regelung des 
Pflichtteils das N ießbrauchrecht erbenden E hegatten  gegenüber dem 
Pflichtteil von Erben, die au f einen anderen Pflichtteil berechtigt sind.

Es soll noch erw ähnt werden, daß jene Regel des UZGB, die dem 
Ehegatten Pflichtteil zuspricht, verhältnism äßig selten zur Anwendung 
gelangt. Nach den Erfahrungen der Praxis sind nämlich die Testam ente 
selten, die das E rbrecht des Ehegatten  in einem Maß verletzen würden, 
daß der überlebende E hegatte gezwungen wäre seinen Anspruch auf 
den Pflichtteil geltend zu machen. Es sind gerade im Gegenteil jene 
Fälle häufiger, wo die Abkömmlinge den Anspruch auf den Pflichtteil 
gegenüber dem zum Alleinerben erk lärten  überlebenden Ehegatten 
geltend machen.

Das ungarische E rbrecht zieht die starke Änderung in der S tab ilitä t 
der Ehen in B etracht. Es wird den Eheleuten aufgrund der bloß de iure 
bestehenden Ehen weder eine gesetzliche Erbfolge, noch Pflichtteil zu
gesprochen, falls zwischen den Ehegatten  bei dem Tod einer der Ehehälf
ten  keine Lebensgemeinschaft bestand, und aus den U m ständen offen
sichtlich ist, daß auch keine Aussicht bestanden h a tte  die Lebensge

348__________ ___________________________ Е- WEISS_________________________________________



m einschaft wieder herzustellen. Diese Kegel wird unabhängig davon gel
tend, ob es der überlebende E hegatte  war, der G rund zur A bbrechung 
der Lebensgem einschaft gewährt h a tte  oder der Erblasser. Die G rund
lage zu dieser Regel b iete t nicht der U m stand, daß der die andere Ehe
hälfte verlassende E hegatte  der Erbfolge unw ürdig wurde, sondern der 
objektive U m stand, daß jene effektive und nicht nur formelle Verbin
dung, die gemäß des S tandpunktes der Gesetzgeber das E hegattenerbrecht 
begründen könnte, zwischen den Eheleuten nicht bestand. Dieser ob
jektive Zustand wii’d nur insofern durch subjektive Elem ente gefärbt, 
als es dem R ichter obliegt un ter Erwägung säm tlicher U m stände be
züglich dessen zu entscheiden, ob zur H erstellung der Lebensgem ein
schaft der E hegatten  noch Hoffnung bestand, oder ob eine solche Hoff
nung überhaupt nicht mehr existierte. Es mag Fälle geben, und es 
gibt auch natürlich  solche, in  denen, besonders nach dem Tod einer 
der Ehehälften, in dieser Frage zu entscheiden nicht leicht fällt.

Neben dieser Norm wäre es überflüssig gewesen die Frage separat 
zu regeln, wie es sich au f die Erbfolge des E hegatten  auswirken soll, wenn 
eine der Ehehälften w ährend des Scheidungsprozesses s tirb t. Der E in
leitung des Scheidungsprozesses geht in der M ehrzahl der Fälle der A b
bruch der Lebensgemeinschaft voran, was an  sich schon, auch ohne A n
strengung eines Scheidungsprozesses den Ausfall des E hegatten  aus der 
Erbfolge m it sich bringt. DasScheidungssystem , das m it dem Verschuldens
prinzip und den taxativen  Scheidungsgründen abgetan ist, das auch 
für die Norm en des ungarischen Fam ilienrechts charakteristisch ist, 
würde unserer Überzeugung nach sowieso keine Regel dulden, die die 
Erbfolge des überlebenden Ehegatten  von dem zu erw artenden R esulta t 
des Scheidungsprozesses abhängig machen würde.23

W enn auch das UZGB in der soeben behandelten Frage das Ehe
gattenerbrecht scheinbar nachteiliger behandelt, als andere Rechtssys
tem e (das jugoslawische Erbgesetz vom Jah re  1955 weist eine dem un 
garischen R echt sehr ähnliche Norm auf), scheint diese nachteiligere 
Norm doch mehr lebensnah, die die heutigen Familien- und E hever
hältnisse besser ausdrückt.
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ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕЖИВАЮЩЕГО СУПРУГА В ВЕНГРИИ

Проф. Д-р Э. ВЭЙС

(РЕЗЮ М Е)

Вопросы наследования супруга в прошлих нескольких десятилетиях высту
пили на передний план почти в мировом масштабе: стало общим стремлением обра
зовать юрнгическое наследственное положение супруга более выгодным. Кроме 
этого в широком кругу можно заметить и претензия на ознакомление с наследствен 
ным нравом, особенно с наследственным правом супруга других стран. Эта статья 
хочет представить правила венгерского наследования супруга, более значительные -  
происшедшие в прошлих нескольких десятилетиях -  изменения и некоторые -  до 
сих пор не реализированные реформ-соображения.

Оснавные -  в социалистическом общественном порядке происшедшие -  изме
нения собственных отношении и изменения семенных отношении происшедшие в 
прошлих нескольких десятилетиях и на востоке и на западе- оказали и оказывают 
большое влияние и на развитие венгерского наследственного права, rio при этом по 
сравнению с большинством других правовых систем в том обозначаются сильнее 
такие традиции прошлого венгерского наследственного права, с которыми разорвать 
польностыо не было бы правильно, ведь они в широком кругу привыкнуты, после- 
дованы и одобрены.

Последование этих традицй и согласование требований нынешних общест
венно -  экономических отношений в ы д в и н у л и  проблемы, особенно на территории -  
раньше в широком кругу осуществляющегося наследования узуфрукта супруга. 
Эти проблемы в последний раз старался разрешить реформ 1977-ого года венгерского 
гражданского кодекса. Это разрешение -  по установлению автора -  является опти
мальным, что касается главного вопроса, но имеются всё-таки некоторые частные 
вопросы, которые нуждаются в тонкости.
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И автор разделяет те правово-литературные мнения, по которым не так бесс
порно правмлны те правила венгерского наследственного права, которые регули
руют право наследования переживающего супруга наследователя, умира вшего без 
потомков. В этом круг е переживающий супруг становится единственным наследни
ком, может быть в более широком кругу, чем это было бы желательно.

Порывая с традициями прошлого венгерского наследственного права и при
нимая во внимание требовании нынешних семейных отношений, супруг стал в вен
герском праве наследником, правомочным на обязательную часть. Однако его обяза
тельная часть -  без того, что это было бы невыгодной для супруга -  во многих 
отношениях является различной, а это зависит от того, что (он(а) наследовал(а) бы 
узуфрукт по законному наследования или собственность.

Наконец венгерское наследственное право принимает во внимание и негативное 
развитие брачных связей, когда не связыает с наел едственным правовым влиянием 
уже только формально имеющиеся брачные связы, в которых супруги окончательно 
прекратили сожительство.

LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN HONGRIE 
Prof. DR. EM ILIA  W EISS 

(RÉSUM É)

Au cours des décades passées les questions concernant la  succession du conjoint ont 
avancé au prem ier plan pour ainsi dire dans le m onde entier; il fallait donc chercher à 
am éliorer la situation  jurid ique du  conjoint du  point de vue de la succession. De plus on 
peut constater dans un large cercle un désir de connaître h* droit de succession des au tres 
pays, spécialement au sujet des règles de la succession du conjoint. Cette é tude  entend 
présenter les règles hongroises concernant la succession du conjoint, avec les changem ents 
y rela tifs qui ont été fa its pendant les quelques décades passées, e t aussi quelques idées 
de réforme*, qui ju squà présent ne se sont pas encore réalisées.

Les changem ents fondam entaux qui sont survenus dans l’ordre social socialiste e t 
les changem ents qui se sont réalises pendant ces décennies passées dans les relations fam i
liales h l’Ouest comme à l’E st, avaient et ont toujours un effet sur le développem ent du 
droit de succession en Hongrie. Malgré cela les trad itions du d ro it de succession du  passé 
hongrois se m on tren t d ’une façon plus forte que dans la p lu p a rt des au tres systèm es ju 
ridiques et, é tan t donné q u ’elles é ta ien t déjà habituelles, suivies e t, «le plus approuvées, 
il n’aurait pas é té convenable de les abandonner entièrem ent.

L ’ajustem ent de l'observation des trad itions et des exigences des relations sociales 
et économ iques a posé des problèm es, spécialam ent dans le dom aine de la succession de 
l’usufruit du conjoint qui p révala it au p arav an t dans une large mesure. C’é ta it la réforme 
de 1977. du Code Civil hongrois qui a ten té  de résoudre ces problèmes. Selon l’avis «le 
l’au teu r, cette solution est optim ale m ais on au ra it quand-m êm e besoin des rectifications 
dans quelques questions de détail.

Selon les avis de la litté ra tu re  jurid ique, avis qui sont partagés p a r l’auteur, les règles 
du dro it «le succession hongrois qui régissent les d roits successoraux «lu conjoint surv ivan t 
ne sont pas incontestablem ent justes. D ans ce cas le conjoint su rv ivan t devient héritier 
unique peu t-être  dans une plus grande m esure que ceci ne serait désirable.

E n rom pant avec les trad itions de l’ancien dro it de succession hongrois e t en tenan t 
aussi com pte «les exigences des relations fam iliales d ’au jou rd ’hui, le conjoint est devenu 
titu la ire  de réserve. Sa réserve diffère quand-m êm e de plusieurs points de vue sans que 
ceci signifie un  désavantage pour le conjoint su rv ivan t sous n ’im porte quel rapport, su i
v an t que — dans l’ordre «le la succession légale — il au ra  hérité l’usufruit ou la p ropri
été.

E nfin, le droit «le succession hongrois tient aussi com pte «lu «léveloppement négatif 
«les relations conjugales quand , — dans le cas où les époux ont définitivem ent rom pu leur 
vie conjugale sans espoire «le la ré tab lir — il n 'accorde aucun effet jurid ique successoral 
è un lien conjugal «le ce genre.
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